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Grundlagenarbeit 

für den 

Bebauungsplan 

Stadtplanungsamt 

Zur Klärung der einzelnen Themen wurden im Rahmen 

des Verfahrens verschiedene Gutachten erstellt: 
 

  Gutachten zur städtebaulichen und räumlichen Analyse 

 Verkehrs- und Erschließungsgutachten 

  Einzelhandelsverträglichkeitsgutachten 

  Vertiefende Standortalternativenprüfung 

  Immissionstechnische Untersuchung 

  Grünordnerischer Fachbeitrag 

  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 



Entwurf des 

Bebauungsplans 

Stadtplanungsamt 

Die Ergebnisse der Gutachten fließen in den 

Bebauungsplan mit ein! 



 

Bebauungsplan Nr. 988 – Entwurf 



Textliche  

Festsetzungen 

 1.  Art der baulichen Nutzung 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 11 Abs. 3 BauNVO)  

 2.  Maß der baulichen Nutzung  

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie § 16 Abs. 2 und 3, § 

 18 Abs. 1 und § 14  Abs. 3 BauNVO) 

 3.  Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

 (§ 9 Abs.1 Nr.21 BauGB) 

 4.  Stellplätze  

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO) 

 5.  Flächen für die Rückhaltung und  

      Versickerung von Niederschlagswasser  

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 



Textliche  

Festsetzungen 

 6.  Immissionsschutz 

  (§ 11 Abs. 2 BauNVO, § 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB) 

 7.  Grünordnerische Festsetzungen 

  nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB 

 8.  Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur   

      Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur  

      und Landschaft  

  nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

 9.  Werbeanlagen 

  (§ 84 LBO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB) 

10. Vogelschlag 



Textliche 

Festsetzungen 



Textliche  

Festsetzungen 



Textliche  

Festsetzungen 



Hinweise 

1. Kampfmittel 

2. Archäologische Kulturdenkmäler 

3. Feuerwehrzufahrt 

4. Artenschutzbezogene Maßnahmen zur    

    Vermeidung einer Zuwiderhandlung gegen die    

    Tötungs- und Störungsverbote gemäß   

    BNatSchG 

5. Anbauverbotszone 



Hinweise 



Chancen für die 

Landeshauptstadt Kiel 

Stadtplanungsamt 

Für ein lebendiges Kiel: 

 Kiel als Einkaufsstandort stärken 

 Neue Arbeitsplätze für Kiel 

 Höhere Steuereinnahmen für Kiel 

 Mehr Aufträge für Baugewerbe und Handwerker 

in der Region 

 Mehreinnahmen von 9 Mio. Euro für Kiel 

 Kiel bleibt Grün 

    



Kritikpunkte  

an der 

Standortwahl 

Stadtplanungsamt 

Kiel bleibt eine naturverbundene Stadt – auch für Kleingärtner 



Sachstand 
Fachgutachten 

Grünordnerischer Fachbeitrag (GOF)  

zum Bebauungsplan Nr. 988  

„Prüner Schlag – Möbelmarktzentrum“ 

Stadtplanungsamt 







Eingriff durch die 

Ausweisung des 

Bebauungsplanentwurfs:  

Stadtplanungsamt 

 Kleingartenfläche:            101.200 m² 

 Bodenversiegelung:              78.273 m² 

 Gehölzfläche:              13.502 m² 

 Sonstige Vegetationsflächen: 78.000 m² 

 Waldfläche:   9.460 m² 

 Knicks:      530 m 

 Bäume:      345 Stück 

 Kleingewässer / Folienteiche:       32 Stück  

                                       (ges. 160 m²)   

 Landschaftsbild: erhebliche Veränderungen 

    





Ausgleich nach der 

Eingriffs-

/Ausgleichsbilanzierung:  

Stadtplanungsamt 

 Grundausgleich:            157.500 m²  

    (für die Versiegelung) 

 Gehölzfläche:              12.800 m² 

 Wald:               18.920 m² 

 Knicks:   1.060 m 

 Bäume:       576 Stück 

 Kleingewässer:  1.200 m² 

 Landschaftsbild: u.a.  

       Baumpflanzungen      303 Stück  

       Fassadenbegrünung   4.200 m²   



Maßnahmen des GOF: 

Stadtplanungsamt 

 Gestaltungsmaßnahmen, Sondergebiet: 

     Bepflanzung der Regenwasserrückhaltebecken, Wegeneu- 

      bau, Baumpflanzungen (131 Stück), Dachbegrünung  

      (14.200 m²), Fassadenbegrünung, Staudenpflanzung 

 Ausgleichsmaßnahmen: 
 Maßnahmenflächen A1-A3, u. a. mit  

     Obstbaumpflanzungen (172 Stück), Kleingewässerneu- 

     anlage (1.200 m²), Waldmantelpflanzung zur  

     Schützengilde (1.700 m²), 60 Vogelnistkästen, 40 Fleder- 

     mausflachkästen. 

 Waldersatz auf 2 Teilflächen in Kiel, A4 und A5  

     (18.920 m²) 

 Stadtinterne Ausgleichsflächen A6-A11, A19 (181.000 m²) 

 Externe Ausgleichsmaßnahmen A12-A18 (Knicks und  

     Gehölzpflanzungen im Naturraum  

     Kreise Plön und Ostholstein, vorranging für den Artenschutz, 

     über Agenturen) 

 

 



Übernahme der 

wesentlichen 

Maßnahmenvorschläge 

in den Bebauungsplan: 

Stadtplanungsamt 

 Die grünordnerischen Schutz-, Gestaltungs- und die 

     Ausgleichsmaßnahmen werden über entsprechende    
     Festsetzungen in den Bebauungsplan übernommen und 

     damit rechtlich verbindlich. 

 

 Kosten: 
     Für die Grüngestaltungs- und Ausgleichsmaßnahmen  
     werden Kosten in Höhe von ca. 3,2 Millionen € brutto   

     geschätzt. 
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Artenschutzbericht zum 

Bebauungsplan Nr. 988 der 

Landeshauptstadt Kiel 

- 

Kurze Zusammenfassung 

Referent: Dipl.-Geogr. Björn Geßler (Bioplan) 
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Rechtlicher Rahmen 
 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

  - Zentrale Vorschriften des besonderen Artenschutzes: § 44 BNatSchG  

  - Absatz 1 definiert Zugriffsverbote für streng geschützte Tier- und   Pflanzenarten 

So ist es gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG verboten: 

 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 

sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderzeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 

wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert, 

 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören. 
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BNatSchG § 44 Abs. 5 schränkt die genannten Zugriffsverbote ein. 

So sind bei nach Baugesetzbuch zulässigen, privilegierten 

Eingriffen lediglich alle Arten des Anhangs IV der FFH- und EU-

Vogelschutz-Richtlinie artenschutzrechtlich zu beachten.  

Der Artenschutzbericht bezieht sich somit 

auf alle Arten des Anhangs IV der  

FFH- und EU-Vogelschutz-Richtlinie  

- Fledermäuse 

- Vögel 

- Amphibien 
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Untersuchungsmethoden: 

 

- Ultraschalldetektoren 

- Horchboxen 

- Netzfänge (Artbestimmung Myotiden) 
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Untersuchungsmethoden: 

 

- Revierkartierung:  

 

- Revierscharf für: 

-  Gefährdete Arten (Rote Liste SH „V“ oder höher) 

-  Streng geschützte Arten  

- Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie 

- Leitarten der Kleingärten (nach FLADE 1984) 

- Gartenrotschwanz 

- Feldsperling 

- Girlitz 

 

- Qualitativ für alle weiteren Arten 
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Untersuchungsmethoden: 

 

- Fangzaun-Kartierung: 

- Zaun um Gelände der GGSG 

 

-  Abkeschern aller 41 Kleingewässer im B-Plan-Gebiet 
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- Nachweis von insgesamt 8 Arten im Untersuchungsgebiet: 

- Wasserfledermaus 

- Breitflügelfledermaus 

- Zweifarbfledermaus 

- Großer Abendsegler 

- Zwergfledermaus 

- Mückenfledermaus 

- Rauhautfledermaus 

- Braunes Langohr 

• Kein Nachweis von aktuell genutzten Wochenstuben, 

Winterquartieren oder größeren Zwischenquartieren  

• Aber: Nachweis von insgesamt 12 unmittelbar betroffenen 

Balzquartieren (Zwerg- und Mückenfledermaus) 

• Im Untersuchungsgebiet insgesamt 45 Balzreviere der beiden 

Arten 

• Hohe Bedeutsamkeit des Geländes der GGSG 

Gesamter Planungsraum ist als hochbedeutsamer 

Paarungsraum im Kieler Stadtgebiet einzustufen  
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Nachweis von insgesamt 59 Arten im Untersuchungsgebiet 

 

• Leitarten der Kleingärten, Gartenstädte und Parks 

 

• Leitartenrepertoire der Kleingärten mit Feldsperling, Girlitz und 

Gartenrotschwanz fast vollständig vertreten, lediglich Haussperling 

fehlt 

• Unterscheidung des eigentlichen Kleingartengeländes sowie des 

Geländes der GGSG im Bezug auf Artenrepertoire 

• GGSG auch typische Arten der lichten Wälder (Grünspecht, 

Sperber, Kleiber, Gartenbaumläufer u. a.) 

Gesamter Planungsraum ist als Arten- und 

Individuenreicher Brutvogel-Lebensraum einzustufen 
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Nachweis von insgesamt 5 Arten im Untersuchungsgebiet 

- Kammmolch, Teichmolch, Erdkröte, Grasfrosch, Teichfrosch 

- Nur Kammmolch ist europäisch geschützt (Anhang IV FFH-

Richtlinie) 

• Vorkommensschwerpunkt auf Gelände der GGSG 

• Sehr kleine Satellitenvorkommen auf Planflächen (2 Teiche als 

Laichgewässer identifiziert) 

• Planflächen jedoch potentielles terrestrisches Habitat  

GGSG-Gelände ist als Amphibienlebensraum hoher 

Bedeutung einzustufen 
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Unterteilung in: 

• Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

• Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

 

Ausgleichsmaßnahmen weiterhin unterteilt in: 

• Nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgl.-Maßnahme 

• Vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgl.-Maßnahme oder 

CEF-Maßnahme (Continous Ecological Functionality) 

• Muss Anwendung finden bei allen gefährdeten Arten 

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 (1) 

BNatSchG zu verhindern, müssen entsprechende 

Artenschutzrechtliche Maßnahmen ergriffen werden, welche in 

Art und Umfang nach den Leitfäden des LBV SH und der aktuellen 

Rechtsprechung abgeleitet werden 

Artenschutzrechtliche Betroffenheiten entstehen durch: 

• Bau – und betriebsbedingte Tötungen 

• Verlust von Lebens- und Fortpflanzungsstätten 
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Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen: 

• Maßnahmen, welche das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 

44 (1) BNatSchG im Vorfeld verhindern (z. B. 

Bauzeitenregelungen, Abfangen von Tieren vor Baubeginn etc.) 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen: 

• Maßnahmen, welche das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 

44 (1) BNatSchG dadurch verhindern, dass die fortgesetzte 

ökologische Funktionsfähigkeit der vom Eingriff betroffenen 

Lebens- und Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusammenhang 

erhalten bleibt (Schaffung von Ausweichhabitaten, Ersatzquartiere 

etc.) 

 

CEF-Maßnahme:  

• Funktionsfähigkeit der Maßnahme muss vor Beginn des Eingriffs 

nachweislich gewährleistet sein 

CEF-Maßnahmen sind im vorliegenden Fall nicht anzuwenden, da 

es sich bei den betroffenen Arten durchweg um ungefährdete Arten 

mit einem günstigen Erhaltungszustand in SH handelt 
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Artenschutzrechtliche Maßnahmen zu einem großen Teil 
deckungsgleich zu den sich aus der Eingriffsregelung (GOF) 
ergebenden Ausgleichsmaßnahmen 
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Das übergreifende Pflege- und Entwicklungskonzept sieht die 

Optimierung der die Eingriffsflächen unmittelbar umgebenden nicht 

beanspruchten ehemaligen Kleingartenflächen (Maßnahmenflächen A1, 

A2, A3) unter faunistischen bzw. ökologischen Gesichtspunkten vor. 

Geplant sind u. a.  

• Anlagen von Kleingewässern 

• gezielte Baumpflanzungen (teilweise Umpflanzungen aus den 

Bestandsflächen des Kleingartengeländes) 

• Anlage blüten- und kräuterreicher, einschüriger Mähwiesen 

• Rückbau anthropogener  Strukturen (Gartenlauben, Fundamente etc.) 

• Anbringung von Ersatzquartieren für Vögel und Fledermäuse 

• … 

Das Ziel ist es, ein kleinräumiges Mosaik vielfältiger, naturnaher 

Habitatstrukturen zu schaffen, die so im Siedlungsraum kaum 

mehr zu finden sind. 

Das Habitat- und Nahrungsangebot wird so für alle betroffenen 

Artengruppen verbessert. 
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Beginn der Maßnahme bereits im Winter 2013/2014  

• Laubenrückbau 

• Beseitigung von Fundamenten etc. 

• Ausbringung der Ersatzquartiere für Vögel und Fledermäuse 
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„Vorgezogener Laubenrückbau“ 

• Sicherung von allen potentiellen Winterhabitaten des Kammmolchs 

• Auf 56 Parzellen Bereiche gesperrt 

• Kontrolle aller rund 350 Gartenlauben nebst Schuppen etc. des B-

Plan-Gebietes  

• In enger Abstimmung mit LLUR und uNB 
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Artenschutzrechtliche Maßnahmen Fledermäuse 

• Bauzeitenregelung zur Vermeidung des Tötungsverbots 

 

• Optimierung der Maßnahmenflächen A1 – A3 

 

• Ausbringung von 40 Ersatzquartieren in den Maßnahmenflächen  

A1 – A3 sowie dem Gelände der GGSG 
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Artenschutzrechtliche Maßnahmen Brutvögel 

• Bauzeitenregelung zur Vermeidung des Tötungsverbots 

• Optimierung der Maßnahmenflächen A1 – A3 

• Ausbringung von 60 Nistkästen (18x Gartenrotschwanz, 42x 

Feldsperling) in den Maßnahmenflächen A1 – A3 sowie auf dem 

Gelände der GGSG  

• Pflanzung von 24 heimischen Nadelgehölzen in den 

Maßnahmenflächen, teilweise Umpflanzung aus den 

Eingriffsflächen (Girlitz) 

Ortsnahe Kompensation der Lebensstättenverluste durch 

Neuanlage / Pflanzung von: 

• 1.060 lfm Knick (Komp. für Verlust von 530 lfm Knick) 

• 13.502 m² Gehölzflächen (Komp. für Verlust von 13.502 m²) 

• 19.000 m² Waldfläche (Komp. für Verlust von 9.460 m²) 

• 576 standortgerechten, heimischen Laub- oder Obstbäumen 

(Komp. für Verlust von 348 Einzelbäumen, Komp.-Berechnung 

nach Kieler Baumschutzverordnung) 
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Artenschutzrechtliche Maßnahmen Brutvögel 

Sonderfall Baumersatz: 

 

• Stadt Kiel hat nicht die Möglichkeit, im Stadtgebiet 576 

Einzelbäume zu pflanzen, es konnten lediglich 407 Standorte 

gefunden werden 

 

• Ersatzweise Neuanlage von 4.225 m² Waldfläche auf externer 

Fläche für die verbleibenden 169 Einzelbäume (25 m² je 

Einzelbaum) in Abstimmung mit LLUR und UNB Kiel 

 

• Zusätzlich werden für die nicht neu gepflanzten 169 

Einzelbäume im Zuge des sich aus der Eingriffsregelung 

ergebenden, identischen Kompensationsbedarf 

Ausgleichszahlungen getätigt (Ausgleichszahlungen sind 

artenschutzrechtlich nicht möglich) 
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Exkurs „Ortsnähe“ bzw. 

„räumlicher Zusammenhang“ 

Der Begriff „Ortsnähe“ oder „räumlicher Zusammenhang“ 

definiert den Raum, in welchem die artenschutzrechtlichen 

Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen sind. 

Nach aktueller Rechtsprechung und nach LBV-SH (s. o.) 

bezeichnen die Begriffe „ortsnah“ bzw. „räumlicher 

Zusammenhang“ im vorliegenden Falle also das  

östliche Hügelland 
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Artenschutzrechtliche Maßnahmen Brutvögel 

„Vogelschutzverglasung“ 

Zur Vermeidung von Vogelschlag werden die Glasfronten des 

Möbelmarktzentrums mit wirksamen Schutzmarkierungen  

versehen. 

Quelle: SCHMID, H., DOPPLER, W., HEYNEN, 
D., RÖSSLER, M. (2012): Vogelfreundliches 
Bauen mit Glas und Licht. 2. Überarbeitete 
Auflage. Schweizerische Vogelwarte Sempach. 

Beispiel: 
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Artenschutzrechtliche Maßnahmen Amphibien 

Vermeidungsmaßnahmen: 

• Umzäunung des Geländes der GGSG sowie der KG-Parzellen 170 

– 172 mit einem Amphibien-Sperrzaun mit einseitiger 

Schleusenfunktion für den gesamten Zeitraum der Bauarbeiten 

 - Tiere können von den Eingriffsflächen zu den vom   

    Sperrzaun umschlossenen Laichgewässern anwandern, aber 

    nicht wieder zurück 

 - Wirksame Vermeidung von Tötungen 
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Artenschutzrechtliche Maßnahmen Amphibien 
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Artenschutzrechtliche Maßnahmen Amphibien 

• Abkeschern aller Gewässer außerhalb des Sperrzauns mit 

potentieller Laichhabitateignung in jedem Jahr vor 

Baufeldräumung im Juli / August und Umsetzen evtl. 

aufgefundener Individuen in Gewässer T40 
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• Planflächen und deren Umgebung sind ökologisch wertvoll und 

haben eine besondere Bedeutung im Kieler Stadtgebiet (Vögel, 

Fledermäuse, Amphibien) 

• Beeinträchtigungen müssen ausgeglichen oder vermieden werden 

• Durch Schaffung von Ausgleichsflächen etc. werden 

Beeinträchtigungen der Populationen vermieden 

• Durch ökologische Baubegleitung werden Beeinträchtigungen 

während der Bauphase vermieden 

• Optimierung und Entwicklung der umliegenden Flächen ist 

essentieller Bestandteil der artenschutzrechtlichen Maßnahmen 

und muss mit besonderer Sorgfalt behandelt und umgesetzt 

werden! 
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AS18 A 14 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Knickneuanlage in Lehmkuhlen, Kreis Plön (Ersatzmaßnahme 

Landwirtschaftskammer SH) 
200 lfd. m Nein 

AS19 A 16 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Knickneuanlage in Süsel, Kreis Ostholstein (Ersatzmaßnahme Ausgleichsagentur) 120 lfd. m Nein 

AS20 A 17 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Knickneuanlage in Schönwalde, Kreis Ostholstein (Ersatzmaßnahme 

Ausgleichsagentur) 
160 lfd. m Nein 

AS21 A 18 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Knickneuanlage in Mucheln, Kreis Plön (Ersatzmaßnahme Ausgleichsagentur) 200 lfd. m Nein 

AS22 A 19 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Knickneuanlage in Bokhorst, Kreis Plön (Ersatzmaßnahme LH Kiel) 100 lfd. m Nein 

AS23 A 27 Vermeidungsmaßnahme 

Abkeschern und Absuchen aller potenziellen Amphibien Laichgewässer: Alle 

potentiell geeigneten Laichgewässer der Eingriffsflächen müssen im Juli/August 

jeden Jahres vor Baufeldfreimachung durch Abkeschern erneut auf Besatz geprüft 

und deren unmittelbares Umfeld optisch nach Kammmolchen abgesucht werden. 

Evtl. aufgefundene Amphibien müssen dann fachgerecht in die eingezäunten 

Maßnahmenflächen bzw. das GGSG-Gelände umgesetzt werden. 

--- 
Teilweise 

(2013…) 

AS24 A 1 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Artenschutzmaßnahmenfläche West (A 1): Anhebung der Habitatqualität und 

Optimierung der Nahrungshabitatfunktion für Zwerg- und Mückenfledermaus sowie 

die Brutvogelleitarten der Kleingärten durch flächendeckende Aufwertung mit Hilfe 

von Extensivierung der Nutzung, Neuanlage von Gehölzbeständen und 

Kleingewässern, Rückbau anthropogener Strukturen sowie einen weitgehenden 

Ausschluss anthropogener Störungen 

Auf 

Gesamtfläche: 

19.841 m²: 

u.a. 65 Stk. 

neue 

Obstbäume 

550 m² neue 

Kleingewässer 

1.700 m² 

Sukzession 

Nein 

Maßnahmen

-Nr. 

Maßnahmen

-Nr. des GOF 

Art der Maßnahme Beschreibung der Maßnahme 

Umfang in 

m²/Stk./lfd. 

m 

Umgesetz

t 

AS1 A 21 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Aufhängung und dauerhafte Sicherung von selbstreinigenden Fledermaus-

Flachkästen in den Maßnahmenflächen A 1 bis A 3 und dem Gelände der GGSG 

40 Stk. Ja 

AS2 A 22 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Aufhängung und vertragliche Sicherung für 20-jährige Pflege von Nisthilfen für 

Gartenrotschwanz (18 Stk.) und Feldsperling (42 Stk.) 
60 Stk. Ja 

AS3 A 23 Vermeidungsmaßnahme 

Einrichtung eines dauerhaften Amphibiensperrzaunes im Bereich der GGSG und 

der Kleingartenparzellen Nr. 170-172, dauerhafte Wartung 

Ca. 580 m Ja 

AS4 A 24 Vermeidungsmaßnahme 

Kollisionsschutz: Versehen aller Glasflächen des Möbelzentrums mit sichtbaren, 

maximal wirksamen Schutz-Markierungen. 
--- Nein 

AS5 A 25 Vermeidungsmaßnahme 

Bauzeitenregelung Vögel: Alle erforderlichen vorbereitenden Baumaßnahmen sind 

außerhalb der Zeitspanne zwischen Anfang März bis einschl. Ende September eines 

Jahres durchzuführen 

Schutzfrist: 

15.03- 30.09. 

Nein 

AS6 A 26 Vermeidungsmaßnahme 

Bauzeitenregelung Fledermäuse: Alle Gebäudeabrisse und Baumfällungen sind 

innerhalb der Zeitspanne zwischen 01.12. und 01.03. des Folgejahres 

durchzuführen 

Schutzfrist: 

01.12- 

28./29.02. 

Nein 

AS7 G 4 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Baumpflanzungen Stellplätze: Herstellung einer Baumpflanzung mit ausreichendem 

Wurzelraum von 12 cbm, Pflanzung von heimischen, standortgerechten 

Einzelbäumen (Hochstamm, 4x verpflanzt, Stamm-umfang mind. 20cm mit Ballen) 

53 Stk. Nein 

AS8 G 7 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Eingrünung Nord und West: Herstellung einer Baumreihe als Großgrün –Pflanzung 

aus heimischen, standortgerechten Einzelbäumen (Hochstamm,  4x verpflanzt, 

Stammumfang mind. 20cm mit Ballen) 

68 Stk. Nein 

AS9 G 9 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Alleebaumpflanzungen GGSG: Herstellung einer Extensiv-Grünfläche mit 

ausreichendem Wurzelraum von 12 m³, Pflanzung  von heimischen, standort-

gerechten Einzelbäumen (Hochstamm, 4x verpflanzt, Stammumfang mind. 20cm, 

mit Ballen ) 

10 Stk. Nein 

AS10 A 11 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Baumneupflanzungen an der Eckernförder Straße auf der Mittelstreifen Kiel – 

Suchsdorf: Baumpflanzung, einschließlich Nebenarbeiten 

50 Stk. Nein 

AS11 A 12 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Baumneupflanzungen in Rethwisch, Kreis Plön (Ersatzmaßnahme 

Landwirtschaftskammer SH): Baumpflanzung, einschließlich Nebenarbeiten 

54 Stk. Nein 

AS12 A 15 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Baum-Ersatzmaßnahme in Hohenfelde, Kreis Plön (Ersatzmaßnahme 

Ausgleichsagentur SH), Waldneuanlage als funktionaler Ausgleich für 169 Bäume 

(Umrechnungsäquivalent nach Vorschlag UNB: 25 m²/Baum): Baumpflanzung, 

einschließlich Nebenarbeiten 

4.225 m² Nein 

AS13 A 4 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Waldneuanlage auf externer Ausgleichsfläche in Kiel – Wellingdorf: 

Waldentwicklung durch Anpflanzung 

15.000 m² Nein 

AS14 A 5 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Waldneuanlage auf externer Ausgleichsfläche in Kiel- Wellsee: Bepflanzung mit 

heimischen Gehölzen 

4.000 m² Nein 

AS15 A 9 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Gehölzneuanlage auf externer Ausgleichsfläche in Kiel – Wellingdorf: 

Gehölzentwicklung durch Anpflanzung 

4.180 m² Nein 

AS16 A 10 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Gehölzneuanlage auf externer Ausgleichsfläche in Kiel – Wellsee: 

Gehölzentwicklung durch Anpflanzung 

6.400 m² Nein 

AS17 A 13 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Knickneuanlage in Rethwisch, Kreis Plön (Ersatzmaßnahme Landwirtschaftskam-

mer SH) 
280 lfd. m Nein 

AS25 A 2 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Artenschutzmaßnahmenfläche Nord (A 2): Anhebung der Habitatqualität und 

Optimierung der Nahrungshabitatfunktion für Zwerg- und Mückenfledermaus sowie 

die Brutvogelleitarten der Kleingärten durch flächendeckende Aufwertung mit Hilfe 

von Extensivierung der Nutzung, Neuanlage von Gehölzbeständen und 

Kleingewässern, Rückbau anthropogener Strukturen sowie einen weitgehenden 

Ausschluss anthropogener Störungen 

Auf 

Gesamtfläche

: 31.000 m². 

u.a. 82 Stk. 

neue 

Obstbäume 

400 m² neue 

Kleingewässe

r 

Nein 

AS26 A 3 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Artenschutzmaßnahmenfläche Süd (A 3): Anhebung der Habitatqualität und 

Optimierung der Nahrungshabitatfunktion für Zwerg- und Mückenfledermaus sowie 

die Brutvogelleitarten der Kleingärten durch flächendeckende Aufwertung mit Hilfe 

von Extensivierung der Nutzung, Neuanlage von Gehölzbeständen und 

Kleingewässern, Rückbau anthropogener Strukturen sowie einen weitgehenden 

Ausschluss anthropogener Störungen 

Auf 

Gesamtfläche: 

10.200 m²: 

u.a. 25 Stk. 

neue 

Obstbäume 

250 m² neue 

Kleingewässer 

2.000 m² 

Waldmantel 

Nein 

AS27 A 28 

Nicht vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme 

Nistgehölze Girlitz: In den Maßnahmenflächen A 1 bis A 3 ist das Angebot an 

geeigneten Nistmöglichkeiten für den Girlitz durch punktuelle Pflanzung (Neu- oder 

besser Umpflanzung) von insgesamt 24 dichten heimischen Nestträger-Gehölzen 

(Wacholder, Eibe) zu erhöhen. 

24 Stk. Nein 

Durch fachgerechte Umsetzung  

aller insgesamt 27 im  

B-Plan Nr. 988 der Stadt Kiel 

festzusetzenden artenschutzrechtlichen 

Maßnahmen können  

Konflikte mit dem Artenschutzrecht 

sicher vermieden werden. 
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